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Anlage zum Protokoll vom 22.03.2019 

 
Satzung des Sportvereins 1928 Laudenbach e.V. 

Neufassung von 2019 
 
 
 

§1  Name, Sitz, Geschäftsjahr  

1. Der am 24.01.1928 gegründete Verein führt den Namen SV 1928 Laudenbach e.V. 

2. Er hat seinen Sitz in Laudenbach an der Bergstraße. 

3. Der Verein wurde am 01.04.1952 unter der Nummer 134  in das Vereinsregister Weinheim eingetragen. 

    Die Vereinsfarben sind „w e i ß – g r ü n“.   

4. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  

§2 Zweck, Gemeinnützigkeit  

1. Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports. Dieser wird verwirklicht insbesondere durch Förderung 

sportlicher Übungen und Leistungen.  

2. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 

"Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabeordnung.  

3. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.  

4. Mittel der Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 

erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

 5. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch 

unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.  

§3 Erwerb der Mitgliedschaft  

1. Mitglied kann jede Person werden.  

2. Über den schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand.  

3. Minderjährige bedürfen der Zustimmung ihres gesetzlichen Vertreters.  

4. Der Verein hat:  

 a. Ordentliche Mitglieder:  Ordentliche Mitglieder können alle Personen werden, die bereit sind, 

die Bestrebungen des Vereines zu unterstützen und vorbehaltlos die Satzung des Vereins 

anzuerkennen. 

b. Ehrenmitglieder: Ehrenmitglieder werden Personen, die 40 Jahre ununterbrochen 

Mitglied des Vereins sind. Mitglieder, die sich um den Verein besondere Verdienste 

erworben haben, können auf Vorschlag des Vorstandes von der Mitglieder-Versammlung 

zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. Sie sind von den Beitragsleistungen befreit, haben 

aber alle Mitgliederrechte. 

c. Jugendmitglieder:  Jugendmitglieder haben das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Sie 

haben kein Stimmrecht und können nicht in den Vorstand gewählt werden. 

 

 

 



SV 1928 Laudenbach e.V.   Seite 2 

§4 Beendigung der Mitgliedschaft.  

1. Der Austritt aus dem Verein ist unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat zum Ende des 

Quartals zulässig. Der Austritt erfolgt schriftlich.  

2. Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn sein Verhalten in grober Weise gegen 

die Interessen des Vereins verstößt. Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand.  

§5 Beitrag  

 Es wird ein Beitrag erhoben, dessen Höhe von der Mitgliederversammlung festgesetzt wird.  

§6 Organe des Vereins  

Organe des Vereins sind:  

1. Der Vorstand und  

2. die Mitgliederversammlung.  

§7 Vorstand  

1. Der Vorstand besteht aus dem: a) 1. Vorsitzender, b) 2. Vorsitzender, c) Schriftführer d) Kassenwart  

2. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren bestellt. Er bleibt 

jedoch bis zur Bestellung eines neuen Vorstands im Amt.  

3. Scheidet ein Vorstandsmitglied vorzeitig aus dem Amt aus ist der Restvorstand befugt, bis zur 

Neubestellung durch die nächste Mitgliederversammlung den Vorstand gemäß Ziffer 7.1 zu ergänzen.  

4. Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich ( § 26 BGB ) vom 1. Vorsitzenden und vom 2. 

Vorsitzenden vertreten. Jeder ist stets einzelvertretungsberechtigt. Im Innenverhältnis wird bestimmt, 

dass der 2. Vorsitzende nur bei Verhinderung des 1. Vorsitzenden zur Vertretung berechtigt ist.  

§8 Mitgliederversammlung  

1. Die Mitgliederversammlung findet im ersten Quartal des Jahres statt.  

2. Eine Mitgliederversammlung ist ferner einzuberufen, wenn das Interesse des Vereins dies erfordert 

oder wenn die Einberufung von einem Fünftel der Mitglieder schriftlich unter Angabe des Zwecks und der 

Gründe vom Vorstand verIangt wird.  

3. Jede Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden, bei seiner Verhinderung vom 2. Vorsitzenden 

und bei Verhinderung der beiden Vorsitzenden von einem der weiteren Vorstandsmitgliedern gemäß 

Ziffer 7.1 der Satzung schriftlich unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen einberufen. 

4. Mit der Einladung ist die vom Vorstand festgesetzte Tagesordnung mitzuteilen.  

5. Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der 

erschienenen Mitglieder beschlussfähig.  

6. Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden, bei seiner Verhinderung vom 2. Vorsitzenden 

geleitet. Ist auch dieser verhindert, bestellt die Mitgliederversammlung einen Versammlungsleiter.  

7. Jedes volljährige Mitglied ist stimmberechtigt.   

8. Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt entscheidet bei der Beschlussfassung die Mehrheit der 

abgegebenen gültigen Stimmen.  

9. Die Art der Abstimmung wird grundsätzlich vom Versammlungsleiter bestimmt. Sofern ein  Fünftel der 

erschienenen Mitglieder dies verlangt erfolgt die schriftliche Abstimmung.  

§9 Beurkundung  

Über den Verlauf der Vorstandssitzungen und Mitgliederversammlungen ist eine Niederschrift  

anzufertigen, die vom Versammlungsleiter und vom Schriftführer zu unterzeichnen ist.  
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§10 Satzungsänderungen  

1. Zur Änderung der Satzung ist die Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen gültigen Stimmen 

erforderlich. Stimmenthaltungen bleiben außer Betracht.  

§11 Auflösung 

1. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer eigens zu diesem Zweck einberufenen 

Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen gültigen Stimmen 

beschlossen werden. Stimmenthaltungen bleiben außer Betracht.  

2. Bei der Auflösung oder Aufhebung des Vereins/Körperschaft oder bei Wegfall steuerbegünstigter 

Zwecke fällt das Vermögen an den katholischen, den evangelischen und den kommunalen 

Kindergarten Laudenbachs, Diese haben das Vermögen unmittelbar und ausschließlich für 

gemeinnützige  Zwecke zu verwenden.   

 

 21. Februar 2018      gezeichnet Thomas Radermacher, 1. Vorsitzender 

 

Adrian Eck, Schriftführer 

 

 

Wolfgang Glahn, Beurkunder 

 

 

Günter Gumpert, Beurkunder 


